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Amtlicher Teil 
 

Stadt Burg 

 
1. Beschlüsse Stadtrat 24. Oktober 2019 
 
Öffentlicher Teil 
1. Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Burg – Beitrittsbeschluss des Stadtrates 
 Beschluss 168/2019         bestätigt 
2. Neufassung der Satzung der Stadt Burg über die Gebühren für die Benutzung der städtischen Friedhöfe 
 Burg-Ost, Ortschaft Niegripp, Ortschaft Schartau, Ortschaft Ihleburg, Ortschaft Reesen und der Feierhalle 
 Detershagen (Friedhofsgebührensatzung) 
 Beschluss 143/2019         bestätigt 
3. Neufassung der Satzung der Stadt Burg über die Benutzung des städtischen Friedhofes Burg-Ost, Berliner 
 Chaussee 139a und der Friedhöfe der Ortschaften Niegripp, Schartau, Ihleburg, Reesen sowie der Feierhalle 
 Detershagen 
 Beschluss 144/2019         bestätigt 
4. Abschluss von Vereinbarungen über den Betrieb von Kindertageseinrichtungen nach § 11a 
 Kinderförderungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) – Erklärung des Einvernehmens  
 Beschluss 141/2019         bestätigt 
5. Abschluss von Vereinbarungen über den Betrieb von Kindertageseinrichtungen nach § 11a 
 Kinderförderungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) – Erklärung des Einvernehmens – 
 Beschluss 155/2019         bestätigt 
6. Entgeltordnung für die Nutzung der Parks und Gärten 
 Beschluss 157/2019         bestätigt 
 
 

1.  

Herausgeber des Amtsblattes und verantwortlich: Der Bürgermeister der Stadt Burg, Tel. 03921/921-0, Zusammenstellung: Büro des 
Bürgermeisters / Ratsverwaltung der Stadtverwaltung Burg, Tel.: 03921/921-670. Das Amtsblatt erscheint monatlich und zusätzlich bei 
Bedarf und kann kostenlos in den Ortschaftsbüros und in der Stadtverwaltung Burg (In der Alten Kaserne 2) abgeholt werden. Eine 
Verteilung an alle Haushalte der Stadt Burg erfolgt nicht. Einwohner und Interessierte mit einem Internetzugang und einer E-Mail-Adresse 
können sich auch in einen E-Mail-Verteiler zur Zusendung des Amtsblattes über das Internet eintragen lassen. Anmeldungen zur 

Aufnahme in den E-Mail-Verteiler können an die E-Mail-Adresse: burg@stadt-burg.de gerichtet werden. 

mailto:burg@stadt-burg.de
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7. Bauleitplanung der Stadt Burg/Aufstellungsverfahren/Bebauungsplan Nr. 96 für das Quartier „Martin-Luther-
 Straße/Wilhelm-Külz-Straße/Gartenstraße“ 
 hier: 2. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
 Beschluss 164/2019         bestätigt 
8. Bauleitplanung der Stadt Burg/Aufstellungsverfahren/vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB 
 Nr. 109 „Freiflächenphotovoltaik Tieferwisch“ 
 hier: Beschluss über die Aufstellung nach § 12 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
 Beschluss 166/2019         bestätigt 
9. Grundsatzbeschluss Feuerwehrgerätehaus Burg 
 Beschluss 165/2019         bestätigt 
Nicht öffentlicher Teil 
10. Grundstücksangelegenheit Industrie- und Gewerbepark Burg, 4. Bauabschnitt 
 Beschluss 170/2019         bestätigt 
11. Antrag des Stadtrates Herrn Endert       abgelehnt 
 
 

Stadt Burg – Ortschaft Niegripp 
 

2. Sitzung des Ortschaftsrates Niegripp am 7. November 2019 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Donnerstag, 7. November 2019, um 19:00 Uhr, in Niegripp, im Büro 
des Ortsbürgermeisters, Elbwiesenweg 2a, die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates stattfindet. 
 

Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 

Beschlussfähigkeit 
 2 Einwohnerfragestunde 
 3 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
 4 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.09.2019 öffentlicher Teil 
 5 Protokollrealisierung 
 6 Bauleitplanung der Stadt Burg/Aufstellungsverfahren/Bebauungsplan Nr. 103 für den Bereich 

"Am Niegripper See II - Niegripper Seite" in der Ortschaft Niegripp 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Vorlage: 174/2019 

 7 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters über wichtige Angelegenheiten 
 8 Anfragen und Anregungen 
  

Nicht öffentlicher Teil 
 9 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 25.09.2019 nicht öffentlicher Teil 
10 Protokollrealisierung 
11 Anfragen und Anregungen 
12 Schließen der Sitzung 

  

Stadt Burg 
 

3. Bekanntmachung für die Wahl zum Ortschaftsrat der Ortschaft Schartau am 20. Oktober 2019 
 

- Endgültiges Wahlergebnis und die Namen der gewählten Bewerber - 
 

Der Wahlausschuss der Stadt Burg hat in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Oktober 2019 das Wahlergebnis 
ermittelt und die gewählten Bewerber für den Ortschaftsrat Schartau festgestellt. Gemäß § 42 Kommunalwahlgesetz 
für das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) i.V.m. § 69 Abs. 6 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt 
(KWO LSA) gebe ich hiermit das endgültige Wahlergebnis für die Wahl zum Ortschaftsrat Schartau bekannt. Die 
Feststellung des Ergebnisses der Briefwahl wurde gem. § 62 Abs. 3 i.V.m. § 63 Abs. 1 KWO LSA in den Wahlbezirk 
einbezogen. 
 
Zahlen der Wahlberechtigten und Wähler sowie der gültigen und ungültigen Stimmzettel 
 

Wahlberechtigte insgesamt: 553 
Wähler insgesamt: 267 
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gültige Stimmzettel: 262 

ungültige Stimmzettel:  5 
Wahlbeteiligung:  48,3 % 

 
 
 
Stimmen- und Sitzverteilung 

Partei / Wählergruppe  Stimmen Sitze im OSR 
1. AfD 118 1 
2. SPD 171 1* 
3. WG „Wir für Schartau“ 496 4 

Gesamt: 785 6 
 

AfD : 1 Sitz 

 
Rang   gewählter Bewerber  Stimmen 
1   Himburg, Ronald   75  
 
Nächst festgestellter Bewerber 
 
1    Wernicke, Denis   43  
 

SPD: 1 Sitz 

 
Rang     gewählter Bewerber  Stimmen   
 
1    Lentge, Stefanie  171      *theoretischer Sitz 2 nicht zuteilbar 
        gem. § 39 Abs. 7 KWG LSA 
 

WG „Wir für Schartau“:  4 Sitze 

 
Rang                gewählte Bewerberin  Stimmen   
 
1   Dr. Borg, Hans-Horst   193  
2   Köppe, Anke    117  
3   Seidel, Wolfgang     68  
4   Wackenhut, Stefan     67   
 
Nächst festgestellter Bewerber 
 
1    Döhne, Daniel Georg     51  
 
Gemäß § 39 Abs. 7 KWG LSA stellte der Wahlausschuss der Stadt Burg fest, dass sich die gesetzliche Anzahl der 
Mitglieder des Ortschaftsrates Schartau von 7 auf 6 reduziert.  
 
Burg, 23. Oktober 2019 
 
 
 
Ruth 
Stadtwahlleiter 
 
 

4. Bekanntmachung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt,  
Dezernat – 33 Besondere Verfahrensarten 
 
Bekanntmachung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, 
Dezernat – 33 Besondere Verfahrensarten 

 
zur Zulassung des vorzeitigen Beginns zur Durchführung von Maßnahmen zur Vorbereitung der Aufhaldung 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes 
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Haldenkapazitätserweiterung II (römisch Zwei) Werk Zielitz 
 

und zur Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse zur bauzeitlichen Grundwasserhaltung im Bereichder 
Pumpstation PS 30 und in Teilbereichen der Abstoßleitung sowie zur Einleitung von Niederschlagswasser in 
das Grundwasser im Bereich der Schieberstation, der Molchsende- und der Molchempfangsstation. 
 
Gemäß § 5a Bundesberggesetz (BBergG) sowie § 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (VwVfG LSA) i.V.m. § 74 Abs. 4 und Abs. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) wird bekannt 
gegeben: 
Die K+S KALI GmbH, Werk Zielitz, gewinnt untertägig am Standort Kalisalze und produziert Kaliumdüngemittel sowie 
hochreines Kaliumchlorid für industrielle Anwendungen und in Lebensmittelqualität. Die hierbei anfallenden 
Rückstände werden am Standort aufgehaldet. Die Kapazität der zugelassenen Erweiterung der Rückstandshalde 
wird voraussichtlich 2020 erschöpft sein. Zur Weiterführung des Betriebes über das Jahr 2020 hinaus bis zur 
Erschöpfung der Lagerstätte ist eine nochmalige Erweiterung der Haldenkapazität mit einer 
Flächeninanspruchnahme von deutlich mehr als 10 ha erforderlich. Insgesamt werden als Aufstandsfläche hierfür ca. 
200 ha in Anspruch genommen, die vollständig mit Wald bestanden sind. Hinzukommen ca. weitere 10,8 ha für 
Infrastrukturmaßnahmen sowie ca. 18,9 ha für eine Stapelbeckenanlage für Haldenabwasser.  
Die K+S legte dem Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) mit Schreiben vom 29.09.2017 den 
Rahmenbetriebsplan (vollständig mit Stand vom 16.04.2018) zur Planfeststellung vor. Teil des Antrags auf 
Planfeststellung sind auch Anträge auf Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse zur bauzeitlichen 
Grundwasserhaltung im Bereich der Pumpstation PS 30 sowie in Teilbereichen der Abstoßleitung und zur Einleitung 
von Niederschlagswasser, das auf befestigten Flächen im Bereich der Schieberstation, der Molchsende- und der 
Molchempfangsstation anfällt, in das Grundwasser.  
Die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens erfolgt nach Maßgabe § 1 VwVfG LSA i. V. m. §§ 72 bis 78 
VwVfG. Im Planfeststellungsverfahren entscheidet die Planfeststellungsbehörde gemäß § 19 Abs. 1 WHG auch über 
die Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse und Bewilligungen. 
Das LAGB ist die zuständige Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde. 
Nach Beendigung der Auslegung der Planunterlagen und Ablauf der Einwendungsfrist wurde am 13. und 15.05.2019 
der Erörterungstermin im Akademiesaal des Schlosses Hundisburg in Schloss 1, 39343 Hundisburg, durchgeführt.  
Mit Schreiben vom 29.05.2019, zugegangen am 03.06.2019, hat die Vorhabenträgerin die Zulassung des vorzeitigen 
Beginns verschiedener Vorbereitungsmaßnahmen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens beantragt.  
Das LAGB hat den vorzeitigen Beginn mit Bescheid vom 30.09.2019 zugelassen und wasserrechtliche Erlaubnisse 
für die bauzeitliche Grundwasserhaltung im Bereich der Pumpstation PS 30 und in Teilbereichen der Abstoßleitung 
sowie zur Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser im Bereich der Schieberstation, der Molchsende- 
und der Molchempfangsstation mit Bescheiden vom 30.09.2019 erteilt. 

 
A. Zulassung des vorzeitigen Beginns gemäß § 57b Abs. 1 BBergG 
Mit Bescheid des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 30.09.2019 - Az. 33-05120-4310-
20286/2019 - ist der vorzeitige Beginn zur Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Vorbereitung der Aufhaldung 
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes 
Haldenkapazitätserweiterung II (römisch Zwei) Werk Zielitz gemäß § 57b Abs. 1 BBergG zugelassen worden. 
 
Auszug aus dem verfügenden Teil der Zulassungsentscheidung: 
Gemäß § 57b Abs. 1 des Bundesberggesetzes vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1310) zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 4 
des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl I S. 2808) wird auf den Antrag vom 29.05.2019 unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs zugelassen, dass bereits vor einer Entscheidung über die beantragte Planfeststellung des 
Rahmenbetriebsplans zur Haldenkapazitätserweiterung II am Standort Zielitz mit der Ausführung des Vorhabens 
teilweise begonnen werden darf. 
Die Zulassung des vorzeitigen Beginns umfasst: 

 Fällen und Roden der Aufstandsfläche im 1. Bauabschnitt (BA) – bestehend aus den Teilabschnitten (TA) 1, 
2 und 3.1 – sowie die infrastrukturelle Anbindung des 1. BA auf den Flächen gemäß Lageplan 
„Waldinanspruchnahme“ in Anlage 1 des Antrags, 

 Profilierung des Untergrunds im 1. BA, TA 1, 2 und 3.1 und der Baustelleneinrichtungsfläche (BE-Fläche) 
sowie Herstellung des Systems Basisabdichtung im 1. BA auf den TA 1 und 2 auf den Flächen gemäß 
Lageplan „Flächeninanspruchnahme“ in Anlage 2 des Antrags, 

 Errichtung der haldennahen Infrastruktur 1. BA, bestehend aus Pumpstation (PS) 30, Halden-Druckleitung 
PS 30 bis zur Schieberstation, Verbindung der PS30 mit der Bestandsanlage, Kabelgraben vom temporären 
E-Container am Schiebekreuz (Knotenpunkt 10), E-Montage von PS 30 bis E-Station Becken 1/2, Nordwest-
Zufahrt, Haldenumfahrung West, Haldenumfahrung Südost, Zufahrt zur Stapelbeckenanlage, bauzeitliche 
Zuwegung, Einfriedung sowie Bereitstellungsflächen auf den Flächen gemäß Lageplan 
„Flächeninanspruchnahme“ in Anlage 2 des Antrags, 

 Errichtung der Stapelbeckenanlage Friedrichshöhe 1. BA, bestehend aus Schieberstation, Stapelbecken 1 
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und 2 mit Entnahmebauwerk und E-Station, Teilausbau der Beckenumfahrung und Ringleitung mit 
Einfriedung, provisorische Abstoßleitung DN 300 zwischen Schieber- und Molchsendestation, temporäre 
Zaunanlage, Ausbau der bauzeitlichen Zufahrt Friedrichshöhe sowie Bereitstellungsflächen für 
Baustelleneinrichtung und Bauabwicklung auf den Flächen gemäß Lageplan „Flächeninanspruchnahme“ in 
Anlage 2 des Antrags, 
 

 Errichtung der Abstoßleitung, bestehend aus zwei 4,9 km langen Leitungen C in DN 300 und D in DN 200, 
Freigefälleleitung E mit einer Länge von ca. 600 m in DN 400, Elektro- und Datenkabel, Molchsendestation, 
zwei Bauwerken BW1 und BW4 zur Tiefpunktentleerung, drei Bauwerken BW2, BW3 u. BW5 zur Be- und 
Entlüftung, Molchempfangsstation einschl. Außenanlagen, Anpassung des Einleitbauwerks in die Elbe sowie 
temporäre Bereitstellungsflächen 1-4 für Baustelleneinrichtungen und Bauabwicklung auf den Flächen 
gemäß Lageplan „Flächeninanspruchnahme“ in Anlage 2 des Antrags.  

 
Hinweise zur Zulassungsentscheidung: 
Die Zulassungsentscheidung enthält Nebenbestimmungen. 
Die sofortige Vollziehbarkeit der Zulassungsentscheidung ist angeordnet. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Zulassungsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Magdeburg in Magdeburg erhoben werden. 
 
B. Erlaubnis zur bauzeitlichen Grundwasserhaltung gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 u. 5 WHG 
Mit Bescheid des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 30.09.2019 - Az. 33-05120-4310-
20287/2019 - ist die Erlaubnis für die bauzeitliche Grundwasserhaltung in Gestalt von Grundwasserentnahme und -
weiterleitung im Bereich der Pumpstation PS30 sowie in Teilbereichen der Abstoßleitung gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 
1 Nr. 4 u. 5 WHG erteilt worden. 

 
Auszug aus dem verfügenden Teil der Zulassungsentscheidung: 
Der K+S Kali GmbH, Werk Zielitz, wird auf Antrag, Stand 29.09.2017, eingereicht als Anhang 7.1.3 des 
Rahmenbetriebsplans für die Haldenkapazitätserweiterung II Werk Zielitz, gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 u. 5 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 1474), die Erlaubnis für 
die bauzeitliche Grundwasserhaltung bestehend aus Grundwasserentnahme und -weiterleitung im Bereich der 
Pumpstation PS 30 sowie in Teilbereichen der Abstoßleitung mit anschließender Einleitung in den 
Straßengraben/Grenzgraben bzw. die Elbe mit folgenden Inhalten erteilt: 

1. Die Grundwasserhaltung wird in folgenden Bereichen zugelassen: 

 Bereiche der Pumpstation PS30, Gemarkung Rogätz, Flur 1, Flurstück 241 (Flurstück vor 
Vermessung 118), 

 Bereiche des Rohrgrabens der zu errichtenden Abstoßleitung von Station 2+650 bis 3+050, 
Gemarkung Rogätz, Flur 6, Flurstücke 54, 237/58, 240/58, 58/1, 63/1, 63/2, 72/4, 420 und 304/40 
sowie der Baugrube in Station 3+150, Gemarkung Rogätz, Flur 6, Flurstücke 72/3 und 72/4, 

 Bereiche des Rohrgrabens von Station 4+525 bis 4+750, Gemarkung Rogätz, Flur 5, Flurstücke 
1035/71, 1260 (Flurstück vor Vermessung 71/3) und 1262 (Flurstück vor Vermessung 10/1) sowie 
der Baugruben in Station 4+500 u. Station 4+525, Gemarkung Rogätz, Flur 5, Flurstücke 1035/71, 
1260 (Flurstück vor Vermessung 71/3) und 1262 (Flurstück vor Vermessung 10/1). 

2. Die Einleitung des im Bereich der Pumpstation PS 30 entnommenen Grundwassers über das 
vorhandene Einleitbauwerk an der Elbe, Elbe-km 352,3 – linkes Ufer in die Elbe wird zugelassen.  

3. Die Einleitung des im Bereich des Rohrgrabens von Station 2+650 bis 3+050 und der Baugrube in 
Station 3+150 entnommenen Grundwassers über den westlichen Straßengraben der Bahnhofstraße / 
Grenzgraben / Heinrichshorster Graben in den Tanger wird zugelassen. 

4. Die Einleitung des im Bereich des Rohrgrabens von Station 4+525 bis 4+750 und der Baugruben in 
Station 4+500 u. Station 4+525 entnommenen Grundwassers über das vorhandene Einleitbauwerk an 
der Elbe, Elbe-km 352,3 – linkes Ufer in die Elbe wird zugelassen.  

5. Die Erlaubnis ist befristet vom jeweiligen Baubeginn an den Pumpstationen bzw. dem Rohrgraben bis 
zum jeweiligen Bauende. 

 
Hinweise zur Zulassungsentscheidung: 
Die Zulassungsentscheidung enthält Nebenbestimmungen. 
Die sofortige Vollziehbarkeit der Zulassungsentscheidung ist angeordnet. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Zulassungsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
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Magdeburg in Magdeburg erhoben werden. 
 
C. Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 

4 WHG 
Mit Bescheid des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt vom 30.09.2019 - Az. 33-05120-4310-
20288/2019 - ist die Erlaubnis für die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser im Bereich der 
Schieberstation, der Molchsende- und der Molchempfangsstation gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG erteilt 
worden. 
 
Auszug aus dem verfügenden Teil der Zulassungsentscheidung: 
Der K+S Kali GmbH, Werk Zielitz, wird auf die Anträge, Stand 23.02.2018, eingereicht als Anhänge 7.1.4.1 – 7.1.4.3 
des Rahmenbetriebsplans für die Haldenkapazitätserweiterung II Werk Zielitz, gemäß §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 1474), die Erlaubnis für 
die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser im Bereich der Schieberstation, der Molchsendestation 
und der Molchempfangsstation mit folgenden Inhalten erteilt: 
Die Einleitung von Niederschlagswasser in das Grundwasser erfolgt im Bereich des Grundwasserkörpers OT 5 
„Zielitzer Haldengebiet“. Die Einleitung wird nur in folgenden Bereichen zugelassen: 

 Bereich der Nebenflächen der Schieberstation westlich der Stapelbeckenanlage Friedrichshöhe, 
Gemarkung Rogätz, Flur 1, Flurstücke 235, 231, 232 und 9/17, 

 Bereich der Nebenflächen der Molchsendestation südlich der Stapelbeckenanlage Friedrichshöhe, 
Gemarkung Rogätz, Flur 1, Flurstücke 44/5 und 223, 

 Bereich der Molchempfangsstation bei km 4,9 der Abstoßleitung im Bereich des Klärwerkes Rogätz, 
Gemarkung Rogätz, Flur 5, Flurstück 1262 (Flurstück vor Vermessung 10/1). 

 
Hinweise zur Zulassungsentscheidung: 
Die Zulassungsentscheidung enthält Nebenbestimmungen. 
Die sofortige Vollziehbarkeit der Zulassungsentscheidung ist angeordnet. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Zulassungsentscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Magdeburg in Magdeburg erhoben werden. 

 
Hinweise zur Auslegung der Entscheidungen gemäß A. – C.: 
Jeweils eine Ausfertigung der Zulassungsentscheidungen mit einer Ausfertigung der den Entscheidungen zu Grunde 
liegenden Unterlagen liegen in den nachstehend aufgeführten Auslegungsstellen vom 25.11.2019 bis zum 
09.12.2019 (jeweils einschließlich) zu folgenden Zeiten zur Einsicht aus: 

 Stadt Burg, Stadtverwaltung, Haus 2, 2. Obergeschoss, Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen 
(Schaukasten/Raum 221), In der Alten Kaserne 2, 39288 Burg: 

Montag: 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Dienstag: 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Mittwoch: 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag: 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Freitag:  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
 

Die Zulassungsbescheide können mit Beginn der Auslegung zusätzlich im Internet über www.lagb.sachsen-
anhalt.de/service/bekanntmachungen aufgerufen werden. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Zulassungsbescheide. 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gelten die Entscheidungen den Betroffenen sowie denjenigen gegenüber, denen 
Rechtsbehelfe nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz zustehen, als bekannt gegeben. 
 
Nach der öffentlichen Bekanntmachung können die Entscheidungen auch einzeln bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist von denjenigen, denen Rechtsbehelfe nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz zustehen und 
denjenigen, denen die Entscheidung bekannt zu geben war, beim Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-
Anhalt, Köthener Straße 38, 06118 Halle, schriftlich oder elektronisch angefordert werden. 
 
Diese Bekanntmachung ist im Internet unter www.lagb.sachsen-anhalt.de/service/bekanntmachungen/ abrufbar. 
 

Ende der amtlichen Bekanntmachungen 
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